
 

Beschlussvorlage 

 
- öffentlich - 

 
Drucksache Nr. 055/FB4/2016 

 

 
Beratungsfolge Termin Behandlung 

Bauausschuss 09.05.2016 nicht öffentlich 

Stadtausschuss 23.05.2016 öffentlich 

 

 

 

Einreicher: Oberbürgermeister, Herr Scheler 

Betreff: Förderung von Baumaßnahmen Eckartstraße 25/26 

 
 
Beschlussvorschlag: 

 

Der Stadtausschuss beschließt die Förderung des Balkonanbaus am Gebäude 

Eckartstraße 25/26 auf dem Grundstück Flur 27, Flurstück 19/46, Gemarkung Eilenburg 

in Höhe von maximal 48.030,32 € und ermächtigt den Oberbürgermeister die 

Fördervereinbarung mit der Eigentümerin abzuschließen. 

 

 

 

  

 

 

 

Scheler 

Oberbürgermeister
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Problembeschreibung/Begründung: 

 

Das Grundstück Flur 27, Flurstück 19/46, Gemarkung Eilenburg befindet sich im 

Eigentum der EWV mbH. Am Gebäude Eckartstraße 25/26 sollen hofseitig Balkone 

angebaut werden. Der Lageplan ist als Anlage 1 und die Fassadenansicht als Anlage 2 

beigefügt. Der Balkonanbau soll über das Programm Aktive Stadt- und Orteilzentren 

gefördert werden. Bei dem Gebäude handelt es sich um ein Einzeldenkmal der 

Sachgesamtheit Wiederaufbaugebiet Stadtzentrum. 

Nach der Verwaltungsvorschrift zur Städtebaulichen Erneuerung i. V. m. dem 

Beschluss des Stadtrates vom 04.05.2015 können Maßnahmen an solchen Gebäuden 

bis zu 65 Prozent gefördert werden. Da nur unrentierliche Kosten bei der Förderung 

berücksichtigt werden dürfen, ist der genaue Fördersatz über die s. g. 

Kostenerstattungsbetragsberechnung (KEB) festzustellen.    

 

Durch ein von der EWV mbH beauftragtes Büro erfolgte die Kostenermittlung nach der 

DIN 276. Danach betragen die Gesamtkosten (Baukosten, Baunebenkosten, zzgl. 

5 Prozent für Unvorhergesehenes) für den Balkonanbau 135.342,09 €. Davon sind 

126.229,49 € zuwendungsfähig. Auf der Grundlage der vom Fördermittelgeber 

vorgegebenen Kostenerstattungsbetragsberechnung wurde unter Berücksichtigung 

des jährlichen Mehrertrages (Mieteinahmen) ein Fördermittelbetrag in Höhe von 

48.030,32 € festgesetzt. Dies entspricht einem Fördersatz von 38,05 Prozent.    

Die Auszahlung des Fördermittelbetrages soll in 2 Raten erfolgen.  

 

 

finanzielle Auswirkungen ja  nein  

  

Ausgaben für den Balkonanbau in Höhe von 38.000 € (1. Rate) sind 2016 im Produkt 

51.1.0.20.00 (Aktive Stadt- und Ortsteilzentren) eingestellt und die Ausgaben für die 

Schlussrate in Höhe von maximal 10.030,32 € sind in der Finanzplanung für 2017 

berücksichtigt. An den Ausgaben beteiligen sich mit je einem Drittel Bund, Land und 

Stadt. Die erforderlichen Fördermittel sind bereits bewilligt.  

 

 

Gremium Abstimmungsergebnis 

Bauausschuss Ja 4   Nein 0   Enthaltung 0   Befangen 0 

Stadtausschuss  
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